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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1992

Norm

ABGB §863 FI

ABGB §1091 D

Rechtssatz

Auch ein Pachtvertrag über ein Unternehmen kann - etwa durch Veräußerung des Unternehmens an den Pächter - in

einen Mietvertrag über die dem Unternehmen dienenden Geschäftsräume umgeändert werden. Dazu ist es aber

erforderlich, daß eine Übertragung aller wesentlichen Bestandteile des Unternehmens (ohne die Mietrechte an den

Geschäftsräumen) an den Pächter erfolgt.
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